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VORWORT  

 

 

ÜBER DIE EGBA-STANDARDS 

 
Die European DŀƳƛƴƎ ϧ .ŜǘǘƛƴƎ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ όα9D.!έύ 
hat es sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass ihre 
Mitglieder remote Glücksspiele und -wetten 
gesellschaftlich verantwortungsvoll in einem sicheren 
und zuverlässigen Umfeld anbieten. Anhand von 
sektorspezifischen Best-Practices sowie maßgeblichen 
Anforderungen innerhalb diverser Gerichtsbarkeiten 
und staatlichen Monopolrechten haben die EGBA und 
ihre Mitglieder daher eigene Standards zur Wahrung der 
Interessen ihrer Kunden, der Branchen-Stakeholder und 
der Regulatoren entwickelt.  
 

Daraus ergeben sich die nachfolgend aufgeführten 
EGBA-Rahmenbedingungen, Prinzipien und Standards, 
zu deren Anerkennung sich alle EGBA-Mitglieder 
verpflichten, um somit ihr Engagement für eine 
transparente und geregelte Branche unter Beweis zu 
stellen. Dieses Engagement wird zudem durch eine 
strenge unabhängige und jährlich durchgeführte 
Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung 
untermauert. In diesem Zusammenhang soll erwähnt 
werden, dass die in diesem Dokument festgelegten 
EGBA-Standards die gesetzlichen Anforderungen der 
behördlichen Lizenzgeber lediglich ergänzen, nicht 
jedoch ersetzen. 

 
 

DIE PRINZIPIEN DER EGBA-STANDARDS  

 

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αPrinzipέ ǿƛǊŘ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ 5ƻƪǳƳŜƴǘ 
häufig verwendet und soll daher kurz erläutert werden. 
Ein αPrinzipέ ist ein Grundsatz, von dem sich Standards 
ableiten. Im Folgenden finden sich jene neun Prinzipien, 
zu deren Einhaltung sich jedes EGBA-Mitglied 
verpflichtet und welche die Grundlage der in diesem 
Dokument festgelegten EGBA-Standards bilden. 

 

 
 PRINZIP 1 ς FÖRDERUNG VON VERANTWORTUNGSVOLLEM SPIELEN UND WETTEN 

 Die EGBA-Mitglieder engagieren sich für sozial verantwortungsvolles Spiel- und Wettverhalten sowie für die 
Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern und relevanten Branchen-Stakeholdern zur Bekämpfung der Spielsucht. 
Die EGBA-Mitglieder gewährleisten, dass angemessene Kontrollmaßnahmen festgelegt, umgesetzt und 
durchgesetzt werden und dass Glücksspiel- und Wettaktivitäten in einem verantwortungsvollen Umfeld 
stattfinden. 

 
 PRINZIP 2 ς KNOW-YOUR-CUSTOMER-PRINZIP SOWIE AUSSCHLUSS MINDERJÄHRIGER VOM SPIEL- UND 

WETTANGEBOT 

 Die EGBA-Mitglieder sind bestrebt, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um Minderjährige daran zu 
hindern, auf Glücksspiel- und Wettprodukte zuzugreifen. Die EGBA-Mitglieder gewährleisten, dass diese 
Maßnahmen einen adäquaten Altersnachweis sowie Identitätskontrollen vorsehen und Umfang, Qualität und 
Wirksamkeit der Echtzeitverifizierung mit Hilfe von Stakeholdern der Branche und Regierungen fortlaufend 
verbessert werden. 

 
 PRINZIP 3 ς BEKÄMPFUNG BETRÜGERISCHER UND KRIMINELLER AKTIVITÄTEN  

 Die EGBA-Mitglieder dulden weder betrügerisches noch kriminelles Verhalten. Strenge Sicherheits- und 
Spielüberwachungsmaßnahmen werden implementiert und durchgesetzt, um betrügerische Aktivitäten und 
Transaktionen, die mit Geldwäsche oder sonstigen kriminellen Handlungen in Verbindung stehen könnten, zu 
verhindern. 
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 PRINZIP 4 ς DATENSCHUTZ 

 Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich zur Geheimhaltung und vertraulichen Behandlung aller jemals 
übermittelten Kundendaten  zum Schutz vor unbefugter oder unnötiger Offenlegung. 

 
 PRINZIP 5 ς RASCHE UND KORREKTE ZAHLUNGSABWICKLUNG 

 Die EGBA-Mitglieder gewährleisten eine rasche und korrekte Bearbeitung von Gewinnen und 
Auszahlungsanträgen vorbehaltlich angemessener und erforderlicher Prüfungen und Verifizierungen. 

 
 PRINZIP 6 ς STRENGE, UNABHÄNGIGE PRODUKTKONTROLLE  

 Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich, ihr Glücksspiel- und Wettangebot regelmäßig einer unabhängigen, 
strengen Prüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass die Produkte stets auf faire und dem Zufallsprinzip 
unterliegender Weise und gemäß den veröffentlichten Regeln betrieben werden. 

 
 PRINZIP 7 ς ETHISCHES UND VERANTWORTUNGSVOLLES MARKETING 

 Die EGBA-Mitglieder sind bestrebt, ausgewogene Werbe- und Marketing-Kampagnen durchzuführen, die im 
Einklang mit verantwortungsvollen Glücksspiel- und Handlungsgrundsätzen stehen. 

 
 PRINZIP 8 ς BEKENNTNIS ZUR KUNDENZUFRIEDENHEIT UND KUNDENSERVICE 

 Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich gegenüber ihren Kunden zur Bereitstellung eines unterhaltsamen 
Spielerlebnisses mit der Möglichkeit, rund um die Uhr auf einen Kundenservice zuzugreifen, der die zeitnahe 
Beilegung von Streitigkeiten gewährleistet. 

 
 PRINZIP 9 ς VERANTWORTUNGSVOLLES ANGEBOT IN EINEM SICHEREN UND ZUVERLÄSSIGEN RAHMEN  

 Die EGBA-Mitglieder bieten ihr Glücksspiel- und Wettangebot in einem kontrollierten Rahmen an, der im Einklang 
mit Best-Practice-Methoden auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet ist. 

 
 

DIE VERPFLICHTUNG DER EGBA-MITGLIEDER  

 

Die EGBA-Rahmenbedingungen, Prinzipien und 
Standards wurden festgelegt, um den Führungskräften 
aller EGBA-Mitglieder die notwendigen Richtlinien für 
die Förderung von Transparenz und Regulierung der 
Branche zu geben. Jedes EGBA-Mitglied sichert seine 
volle Unterstützung zu, bekennt sich zu den in diesem 
Dokument festgelegten Prinzipien und Standards und 
verpflichtet sich, innerhalb des vorgeschriebenen 
Rahmens zu agieren.  
 

Diese Verpflichtung umfasst auch die jährliche freiwillige 
Überprüfung der Einhaltung der Standards durch eine 
unabhängige und kompetente externe Stelle, sowie die 
Mitteilung der Ergebnisse an den EGBA-Vorstand. 
 
 
 
 

 

ÜBERARBEITETE STANDARDS ς ANHANG A  

 

Überarbeitete Standards sind jene Standards, die erst 
vor kurzem in vorliegender Form durch den EGBA-
Vorstand bestätigt wurden. Mitglieder haben diese 
überarbeiteten Standards in einer angemessenen 
Übergangsperiode umzusetzen. Nach Ablauf der 
Übergangsperiode werden diese Standards im Zuge der 
nächsten jährlichen Prüfung berücksichtigt. 
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EGBA-RAHMENBEDINGUNGEN  

 

DIE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EGBA-MITGLIEDER 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Rahmen, der für die EGBA und ihre Mitglieder vorgegeben ist, um ihre Ziele und 
die sich daraus ergebenden Standards zu entwickeln, zu implementieren, kontinuierlich zu überwachen und zu 
erfüllen.  
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EGBA-Ziele 
 
Die EGBA hat eine Reihe von Zielsetzungen formuliert, deren Erfüllung sie sicherzustellen hat, und sich die Aufgabe 
gestellt, die EGBA-Prinzipien sowie die sich aus ihnen ergebenden Standards zu ermitteln. Aufgrund einer gründlichen 
Prüfung dieser Zielsetzungen war die EGBA in der Lage, jene Prinzipien auszuarbeiten und festzulegen, anhand derer 
sich veranschaulichen lässt, wie jedes EGBA-Mitglied bestrebt ist: i) das Vertrauen in die Branche seitens der Kunden 
und anderer Stakeholder zu erhalten, ii) seinen Betrieb im Sinne der Best-Practice-Vorgaben unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften zu führen, iii) sich der Bereiche anzunehmen, die in jenen Gerichtsbarkeiten als 
Problembereiche eingestuft werden, in denen es keinen formalen Gesetzesrahmen gibt bzw. Monopole herrschen, 
und iv) sein Engagement und die Einhaltung der Prinzipien durch strenge jährliche und unabhängige Prüfungen unter 
Beweis zu stellen.  
 

Ausgestaltung und Durchführung 
 
Zur Erfüllung der EGBA-Rahmenbedingungen hat jedes EGBA-Mitglied ein Fundament aus vier Säulen zu erstellen. 
Jede dieser Säulen unterstützt die Erreichung der den Standards zu Grunde liegenden Ziele: Engagement auf Ebene 
der Geschäftsführung, Risikomanagement, Fortbildung und Mitarbeitersensibilisierung sowie Kontrolle und 
Durchsetzung. 
 
Engagement auf Ebene der Geschäftsführung: Um die Einhaltung der EGBA-Standards sicherzustellen, ist es wichtig, 
dass jedes EGBA-Mitglied einen zuständigen Vertreter der Geschäftsführung ernennt. Dieser trägt die volle 
Verantwortung für die Sicherstellung einer angemessenen finanziellen und politischen Unterstützung für die 
Einführung der geforderten Maßnahmen innerhalb der betroffenen Organisation(en). 
 
Risikomanagement: Die Risiken für Stakeholder und EGBA-Mitglieder verändern sich durch den Einfluss von internen 
und externen Faktoren laufend. Das Risikoprofil ist von EGBA-Mitglied zu EGBA-Mitglied unterschiedlich und hängt 
vom jeweiligen Betriebsumfeld ab. Daher ist es erforderlich, die Risiken nach Maßgabe des jeweiligen Risikoprofils der 
EGBA-Mitglieder zu steuern und die Wirksamkeit der Kontrollen für die Steuerung solcher Risiken regelmäßig zu 
überprüfen.  
 
Fortbildung und Mitarbeitersensibilisierung: In welchem Ausmaß die EGBA-Standards eingehalten werden, hängt 
weithin von der Kompetenz und dem Fachwissen der Mitarbeiter des jeweiligen EGBA-Mitglieds ab. Aus diesem Grund 
sind regelmäßig interne und externe Schulungen sowie bewusstseinsbildende Veranstaltungen mit besonderem 
Augenmerk auf die wichtigsten Problembereiche durchzuführen, in denen den Mitarbeitern die entsprechenden 
Vorgehensweisen vermittelt werden. 
 
Kontrolle und Durchführung: Die Einhaltung der EGBA-Standards ist obligatorisch und wird laufend überwacht und 
durchgesetzt. Neben der unabhängigen Überwachung und Durchsetzung sind die EGBA-Mitglieder eigenständig für 
die Durchführung von Selbstkontrollen verantwortlich, um die Einhaltung der EGBA-Standards zu gewährleisten. 

 
Unabhängige Kontrolle und Durchführung 
 
Ein zentrales Ziel der EGBA-Rahmenbedingungen ist es, sicherzustellen, dass EGBA-Mitglieder innerhalb der 
festgeschriebenen Rahmenbedingungen operieren und zwar in Übereinstimmung mit den Standards. Dies wird 
jährlich von unabhängiger Seite geprüft und schriftlich festgehalten. Zu diesem Zweck wurde eine unabhängige 
Organisation, die eCOGRA

1
, beauftragt, eine risikobasierte Prüfung der EGBA-Mitglieder auf Grundlage der Standards 

durchzuführen.  
 

                                                           
1 Die eCOGRA ist eine unabhängige Regulierungsbehörde der Online-Glücksspielindustrie, die einen internationalen Rahmen für optimale 
Anbieter- und Spieleranforderungen steckt und durch kontinuierliche Überprüfung durchsetzt. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG 
wurde damit beauftragt, das Verfahren zur Überprüfung der EGBA Standards durch eCOGRA zu überwachen. Weitere Informationen unter 
www.ecogra.org.  

http://www.ecogra.org/
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Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage von standardisierten Prüfkonzepten, womit sichergestellt wird, dass diese 
Aufgabe konsequent durchgeführt und dokumentiert wird. Die Ergebnisse werden an die Geschäftsführung 
kommuniziert. Dabei ist eine 100 %ige Compliance in allen Bereichen erforderlich. Eine zusätzliche Kontrolle sowie die 
Unabhängigkeit des Verfahrens werden durch die jährliche Berichterstattung der Ergebnisse an das Independent 
Compliance Committee der eCOGRA vor der endgültigen Übermittlung der Berichte an den EGBA-Vorstand 
gewährleistet. 
 
Den Interessen der Kunden, Stakeholder und Regulatoren kommen die EGBA-Mitglieder durch Anpassung ihrer 
Geschäftspraktiken an die Rahmenbedingungen und Prinzipien nach.  
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 1 - FÖRDERUNG VON VERANTWORTUNGSVOLLEM SPIELEN UND WETTEN 

 

 

FÖRDERUNG VON VERANTWORTUNGSVOLLEM SPIELEN UND WETTEN 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder engagieren sich für sozial verantwortungsvolles Spiel- und Wettverhalten sowie für die 

Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern und relevanten Branchen-Stakeholdern zur Bekämpfung der Spielsucht. 
Die EGBA-Mitglieder gewährleisten, dass angemessene Kontrollmaßnahmen festgelegt, umgesetzt und 
durchgesetzt werden und dass Glücksspiel- und Wettaktivitäten in einem verantwortungsvollen Umfeld 
stattfinden. 

 
 

 
 INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN 

    

STANDARDS 1.1 Die Homepage des Mitglieds muss einen deutlichen Link zum Bereich 
αResponsible Gamingά ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΣ ŘŜǊ CƻƭƎŜƴŘŜǎ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ Ƴǳǎǎ: 

1.1.1 Eine Warnung, dass unkontrolliertes und unmäßiges Glücksspiel 
und/oder Wetten schädlich sein kann. 

1.1.2 Rat zu verantwortungsvollem Spielen und Wetten sowie einen Link zu 
Hilfseinrichtungen, einschließlich Telefonnummern von Notrufstellen. 

1.1.3 Einen anerkannten und einfachen Selbsttestzur Bestimmung des 
Risikopotenzials. 

1.1.4 Eine Liste von auf der Website verfügbaren 
Verbraucherschutzmaßnahmen sowie Angaben dazu, wie man auf diese 
Maßnahmen zugreifen kann. 

1.1.5 Links zu Informationen über problematisches Spiel- und 
Wettverhalten sowie, sofern verfügbar, zu qualifizierten 
Beratungsstellen in den Ländern, in denen das Mitglied seine Produkte 
aktiv vermarktet. 

PRODUKTE Alle 
 

 1.2 Die Website des Mitglieds muss einen deutlichen Link auf die Website von 
zumindest einer qualifizierten Einrichtung für Spielsüchtige aufweisen. 

 Alle 

 1.3 Die Spiel- und Wett-Software muss einen deutlichen Hinweis auf 
verantwortungsvolles Spielen und Wetten enthalten sowie einen Link zum 
αwŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ DŀƳƛƴƎά-Bereich der Seite. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 1.4 5ƛŜ αwŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ DŀƳƛƴƎά-Seite des Mitglieds darf kein Werbematerial 
enthalten. 

 Alle 

 1.5 Die direkte Kommunikation mit Kunden muss, sofern praktikabel, mit einem 
Hinweis auf verantwortungsvolles Spielen und Wetten versehen sein. 

 Alle 

 1.6 Websites mit einem kostenlosen Spielangebot müssen Links zu denselben 
Informationen in Bezug auf Altersbeschränkung, verantwortungsvolles 
Spielen und Wetten sowie Spielerschutz aufweisen wie Echtgeld-Sites. 

 Alle 

 
 FESTLEGEN VON LIMITS 

    

STANDARDS 1.7 Um problematischem Spielverhalten vorzubeugen, müssen Kunden die 
Möglichkeit haben, die Festlegung von Wett-/Einzahlungslimits zu beantragen. 

PRODUKTE Alle 

 1.8 Den Kunden soll die Möglichkeit gegeben werden, eigene Einsatzlimits pro Tag, 
Woche und Monat festlegen zu können. 

  

 1.9 Das Mitglied muss über entsprechende Systeme verfügen, um auf geforderte  Alle 
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 FESTLEGEN VON LIMITS 

    

STANDARDS 1.7 Um problematischem Spielverhalten vorzubeugen, müssen Kunden die 
Möglichkeit haben, die Festlegung von Wett-/Einzahlungslimits zu beantragen. 

PRODUKTE Alle 

 1.8 Den Kunden soll die Möglichkeit gegeben werden, eigene Einsatzlimits pro Tag, 
Woche und Monat festlegen zu können. 

  

Einsatzlimits innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens reagieren zu können. 

 1.10 Möchte ein Kunde ein erst kürzlich eingerichtetes Einsatzlimit erhöhen, so gilt 
eine 24-stündige Wartezeit. 

 Alle 

 1.11 Eine Anfrage zur Herabsetzung des Einsatzlimits hat sofort in Kraft zu treten.  Alle 

 
 SELBSTAUSSCHLUSS 

    

STANDARDS 1.12 Auf der Website des Mitglieds muss genügend Information über die Möglichkeit 
des Users, sich selbst vom Spiel- und Wettangebot auszuschließen oder 
zeitweise auszusetzen, vorhanden sein. Die Bedingungen des Selbstausschlusses 
müssen ebenfalls angegeben sein. 

PRODUKTE Alle 

 1.13 Kunden müssen die Möglichkeit haben, einen Selbstausschluss oder ein 
vorübergehendes Aussetzen über den Kundenservice oder über die 
Internetseite des Anbieters zu erwirken. 

 Alle 

 1.14 Sobald der Spieler die Selbstausschlussoption gewählt hat, werden sein Konto 
gesperrt und alle darin befindlichen Beträge ausgezahlt.  

 Alle 

 1.15 Das Mitglied muss es den Kunden ermöglichen, sich selbst vom Glücksspiel- und 
Wettangebot auszuschließen und so weit wie möglich weitere Werbung an 
diese Kunden unterbinden. 

 Alle 

 1.16 Sollten sich Dritte um den  Ausschluss eines Spielers bemuehen, müssen sich 
diese zunaechst ordnungsgemäß ausweisen, . Der zustaendige Manager wird die 
Anfrage dann nach Massgabe der  jeweiligen Umstände und mit Blick auf die 
Besonderheiten des Einzelfalls beurteilen..   

1.17 Das Mitglied muss es den Kunden ermöglichen, sich selbst zeitweise vom 
Glücksspiel- und Wettangebot auszuschließen, und in dieser Zeit moeglichst alle 
Werbung an diesen Kunden unterbinden. 

 Alle 

 1.18 Die Mitarbeiter des Kundenservice müssen geschult werden, um jede Mitteilung 
bezüglich eines Selbstausschlusses bzw. eines temporären Aussetzens zeitnah 
und effizient bearbeiten zu können. 

 Alle 

 
 SPIELEN AUF KREDIT 

    

STANDARDS 1.19 Die Bereitstellung eines Kredits von einem Mitglied an einen Kunden ist 
unzulässig, d.h. Mitglieder dürfen keine Spieler zulassen, die mit einem vom 
Mitglied erhaltenen Einsatz wetten, gewinnen oder eine Auszahlung erhalten. 
Der Einsatz muss immer aus den Geldmitteln des Kunden oder aus in 
Werbeaktionen oder einem Bonus gewährten Einsätzen erfolgen. 

PRODUKTE Alle 

 
 REALITÄTS-CHECKS 

    

STANDARDS 1.20 Eine Uhr muss für den User jederzeit deutlich sichtbar sein. PRODUKTE Alle, außer 
Sportwetten 

 1.21 Der Nennwert des Guthabens muss im Spiel deutlich sichtbar sein.  Alle, außer 
Sportwetten 

 1.22 Die Kunden erhalten einen Online - Zugang, über den sie ihre Kontobewegungen 
mindestens 60 Tage zurückverfolgen können, sowie einen Offline-Zugang, über 

 Alle 
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 REALITÄTS-CHECKS 

    

den sie die Kontobewegungen mindestens 6 Monate zurückverfolgen können, 
einschließlich aller Einzahlungen, Auszahlungen und Wetteinsätze. 

 
 SOZIALE VERANTWORTUNG 

STANDARDS 1.23      Die entsprechenden Mitarbeiter sind hinsichtlich des problematischen Spielund 
              Wettverhaltens zu schulen, und Auffrischungskurse sind bei Bedarf 
              durchzuführen. 

PRODUKTE Alle 

 1.23 Die Mitglieder haben sich an den EGBA-Forschungen im Bereich der Prävention 
und Behandlung von problematischem Spiel- und Wettverhalten zu beteiligen.  

 Alle 

 1.24 Die EGBA und ihre Mitglieder veranstalten jährlich eine Konferenz zum Thema 
verantwortungsvolles Spielen und Wetten zur Weiterbildung und zum 
Erfahrungsaustausch bzw. nehmen sie an dieser teil. 

 Alle 

 1.25 Von jedem Mitglied ist ein Vertreter der Geschäftsführung zu ernennen, der die 
Verantwortung für die Implementierung und Überwachung des 
verantwortungsvollen Spiel- und Wettbetriebs übernimmt.  

 Alle 

 1.26 Vertraglich festgelegte Geschäftsbedingungen mit einer Drittpartei und 
Geschäftspartnern haben sich im Tagesgeschäft an die Verpflichtung des 
Mitglieds zum verantwortungsvollen Glücks- und Wettspielangebot zu halten.  

 Alle 

 1.27 Fremdsprachige Websites müssen sämtliche Informationen zu 
Altersbeschränkungen, verantwortungsvollem Spielen und Wetten sowie 
Spielerschutz in der entsprechenden Fremdsprache bereitstellen. 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 2 - KNOW-YOUR-CUSTOMER-PRINZIP SOWIE AUSSCHLUSS MINDERJÄHRIGER 
VOM SPIEL- UND WETTANGEBOT 

 
 

KNOW-YOUR-CUSTOMER-PRINZIP SOWIE AUSSCHLUSS MINDERJÄHRIGER VOM SPIEL- UND 
WETTANGEBOT 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder sind bestrebt, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um Minderjährige daran zu 

hindern, auf Glücksspiel- und Wettprodukte zuzugreifen. Die EGBA-Mitglieder gewährleisten, dass diese 
Maßnahmen einen adäquaten Altersnachweis und Identitätskontrollen vorsehen und Umfang, Qualität und 
Wirksamkeit der Echtzeitverifizierung mit der Hilfe von Stakeholdern der Branche und Regierungen fortlaufend 
verbessert werden. 

 

 

 
 INFORMATIONEN ZUR ALTERSBESCHRÄNKUNG 

    

STANDARDS 2.1 Auf der Website des Mitglieds muss ein gut sichtbarer Hinweis auf das 
Teilnahmeverbot von Personen unter 18 bzw. 21 Jahren (je nach 
Gerichtsbarkeit) angebracht sein, der mit einem klaren Verweis auf das 
Spielverbot Minderjähriger verlinkt ist. 

PRODUKTE Alle 
 

 

 2.2 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Mitglieder-Websites müssen 
darauf hinweisen, dass kein User unter dem gesetzlichen Mindestalter für 
Glücksspiel an Aktivitäten im Zusammenhang mit  Remote Glücksspiel und ς
wetten teilnehmen darf. 

 Alle 
 

 2.3 Die EGBA-Mitglieder müssen dafür sorgen, dass Werbung nicht in Medien 
platziert wird, deren Zielpublikum Minderjährige sind. Sie dürfen auch keine 
Minderjährigen in Werbeanzeigen oder Promotion-Material zu Glücksspiel- oder 
Wettprodukten darstellen. 

 Alle 

 2.4 Der Registrierungsvorgang muss einen klaren Hinweis auf das Spielverbot 
Minderjähriger enthalten. 

 Alle 

 2.5 5ƛŜ αwŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ DŀƳƛƴƎά-Seite des Mitglieds muss einen Link zu einem 
anerkannten Filter-Programm enthalten, um es Kunden/Eltern zu ermöglichen, 
Minderjährige am Zugriff auf Glücksspiel- und Wett-Sites zu hindern. 

 Alle 

 2.6 Mitglieder-Websites müssen deutlich die Geschäftsbedingungen anführen, die 
anwendbar sind, falls ein minderjähriger Teilnehmer identifiziert wird. 

 Alle 
 

 2.7 Wenn für Gratis-Spiele eine Registrierung für potenzielle Kunden erforderlich ist, 
muss das Registrierungsverfahren der Mitglieder eine Altersbestätigung 
enthalten. 

 Alle 

 
 ALTERS - UND IDENTITÄTSNACHWEIS 

    

STANDARDS 2.8 Die EGBA und ihre Mitglieder sollen die Inanspruchnahme eines zuverlässigen 
externen Identity-Verification-Service-Anbieters erwägen und  dessen Services ς 
sofern vorhanden und praktikabel ς gleichwertig wie die von Monopolanbietern 
verwendeten Verifikationsservices einsetzen. 

PRODUKTE Alle 
 

 2.9 Die EGBA und ihre Mitglieder arbeiten mit führenden Identity-Verification- 
Service-Anbietern zusammen, um Umfang und Qualität der verfügbaren 
Verifizierungsmöglichkeiten zu verbessern. 

 Alle 
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 ALTERS - UND IDENTITÄTSNACHWEIS 

    

 2.10 Die EGBA  setzt sich bei Regierungen für einen Zugang zu einer größeren Palette 
an Datenbanken ein, um die Verifizierungsmöglichkeiten zu verbessern. 

 Alle 
 

 2.11 Die Alters- und Kundenverifizierung wird gemäß formell festgelegter Abläufe 
durchgeführt und schließt soweit möglich Mitglieder und Drittparteien mit ein. 

 Alle 
 

 
 DIE SOZIALE VERANTWORTUNG DER MITGLIEDER 

    

STANDARDS 2.12 Zur Aufdeckung der Teilnahme Minderjähriger am Spiel- und Wettangebot 
sowie zur Sicherstellung der Einhaltung von Altersbeschränkungen werden 
regelmäßige, stichprobenartige Kontrollen der Spieler durchgeführt. 

PRODUKTE Alle 

 2.13 Die EGBA-Mitglieder sperren unverzüglich das Konto eines minderjährigen 
Spielers bzw. eines jeden Spielers, von dem vermutet wird, dass er unter die 
Altersbeschränkung fällt. 

 Alle 

 2.14 Es werden Schulungen für alle Mitarbeiter angeboten, die an der 
Altersverifizierung beteiligt sind. Unter anderem beinhalten diese Schulungen 
auch Maßnahmen zur gegebenenfalls erforderlichen weiterführenden 
Verifizierung. 

 

 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 3 - BEKÄMPFUNG BETRÜGERISCHER UND KRIMINELLER AKTIVITÄTEN  

 
 

BEKÄMPFUNG BETRÜGERISCHER UND KRIMINELLER AKTIVITÄTEN  

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder dulden weder betrügerisches noch kriminelles Verhalten. Strenge Sicherheits- und 

Spielüberwachungsmaßnahmen werden implementiert und durchgesetzt, um betrügerische Aktivitäten und 
Transaktionen, die mit Geldwäsche oder sonstigen kriminellen Handlungen in Verbindung stehen könnten, zu 
verhindern. 

 

 
 VERANTWORTUNG IM KAMPF GEGEN GELDWÄSCHE 

    

STANDARDS 3.1 Die EGBA-Mitglieder implementieren ein von ihrer Geschäftsführung 
approbiertes und befürwortetes Anti-Money-Laundering-Verfahren, das 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Transaktionen, die 
potenziell mit Geldwäsche in Verbindung stehen, vorsieht. 

PRODUKTE Alle 
 

 3.2 Die EGBA-Mitglieder haben eine oder mehrere Personen zu ernennen, die sich 
für die Implementierung von Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche 
verantwortlich zeichnen und deren Effizienz sicherstellen. 

 Alle 
 

 3.3 Die Anti-Money-Laundering-Verfahren und -Maßnahmen umfassen auch die 
Identifizierung, Weiterleitung und Meldung von ungewöhnlichen oder 
verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Untersuchung von größeren oder 
ungewöhnlichen Ein-/Auszahlungen sowie von Kundenkonten, die keine Wett- 
bzw. Spielaktivitäten aufweisen. 

 Alle 

 3.4 Die von den EGBA-Mitgliedern eingeführten Maßnahmen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Betrug haben eine entsprechende Kundenidentifizierung bzw. 
Due-Diligence-Prüfung zu ermöglichen. 

 Alle 
 

 3.5 Den Mitarbeitern ist eine Schulung und Beratung zu den Verfahren des 
jeweiligen Mitglieds anzubieten, um die zeitnahe Identifizierung, Weiterleitung 
und Meldung von mit Betrug oder Geldwäsche in Zusammenhang stehenden 
Aktivitäten zu gewährleisten. 

 Alle 

 3.6 Die Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zwischen den Mitgliedern 
und den Serviceanbietern sind eindeutig festzulegen. 

 Alle 

 
 ERKENNUNG KRIMINELLER AKTIVITÄTEN 

    

STANDARDS 3.7 An Kundenkonten dürfen weder Ein- noch Auszahlungen vorgenommen werden, 
wenn Verdacht auf Geldwäsche oder terroristische Aktivitäten besteht oder 
wenn der Ein- oder Auszahlungsbetrag EUR 2.000,- übersteigt (unabhängig 
davon, ob in einer Einzeltransaktion oder einer Reihe von offensichtlich 
miteinander in Verbindungen stehenden Transaktionen), solange der Kunde 
nicht ordnungsgemäß identifiziert wurde. 

PRODUKTE Alle 
 

 3.8 Alle Informationen bezüglich Änderungen von Kundendaten schriftlich 
aufzuzeichnen. Für maßgebliche Änderungen werden entsprechende 
Unterlagen angefordert, wie z.B. bei der Änderung des Namens oder der 
Bankdaten. 

 Alle 
 

 3.9 Zur Finanzierung eines Kontos dürfen weder Bargeld noch andere 
nichtelektronische Methoden benutzt werden.  

 Alle 

 3.10 Geldtransfers zwischen Kundenkonten haben mittels einer formell festgelegten  Alle 
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 ERKENNUNG KRIMINELLER AKTIVITÄTEN 

    

Vorgehensweise zu erfolgen und müssen der gegen die Geldwäsche gerichteten 
Firmenpolitik  des Mitglieds entsprechen.  

 

 3.11 Die anwendbaren Kontrollen in Bezug auf Geldtransfers zwischen Kundenkonten 
müssen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mitglieder angeführt 
sein. 

 Alle 

 
 MELDUNG KRIMINELLER UND VERDÄCHTIGER AKTIVITÄTEN 

    

STANDARDS 3.12 Zu den Anti-Money-Laundering-Verfahren der EGBA-Mitglieder gehört auch die 
Weiterleitung von Berichten zu verdächtigen Transaktionen an die zuständigen 
staatlichen Finanzprüfungsbehörden sowie an internationale Institutionen. 

PRODUKTE Alle 

 3.13 Auf der Website des Mitglieds muss ein gesetzlicher Haftungsausschluss 
angebracht sein, der besagt, dass sämtliche kriminelle oder verdächtige 
Aktivitäten gemeldet werden. 

 Alle 

 3.14 Die Arbeitsverträge aller Mitarbeiter, Manager und Verantwortlichen enthalten 
ein α¢ƛǇǇƛƴƎ ƻŦŦέ-Verbot (Verbot, Betroffene über das Bestehen einer 
Verdachtsmitteilung bzw. die Einleitung einer Ermittlung zu warnen) für den 
Fall, dass kriminelle bzw. verdächtige Aktivitäten festgestellt werden. 

 Alle 

 
 AUFZEICHNUNGN IM KAMPF GEGEN DIE GELDWÄSCHE 

    

STANDARDS 3.15 Die Kundenunterlagen werden gemäß der für das Mitglied geltenden 
Gesetzgebung aufbewahrt. 

PRODUKTE Alle 
 

 3.16 Alle Aufzeichnungen über Kundentransaktionen, die einzeln oder insgesamt EUR 
2.000,- übersteigen, muessen  gemäß der jeweils geltenden, nationalen 
Vorschriften zur Aufbewahrungspflicht archiviert  werden. 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 4 - DATENSCHUTZ 

 
 

DATENSCHUTZ 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich zur Geheimhaltung und vertraulichen Behandlung aller jemals 

übermittelten Kundendaten zum Schutz vor unbefugter oder unnötiger Offenlegung. 
 

 

 
 PRIVATSPHÄRE DES KUNDEN UND DATENSCHUTZ 

    

STANDARDS 4.1 Vertrauliche Kundendaten werden zu jedem Zeitpunkt vor unbefugter und 
unnötiger Veröffentlichung geschützt. 

PRODUKTE Alle 

 4.2 Die im System gespeicherten Kreditkartennummern der Kunden werden vor 
unbefugtem Zugriff geschützt. 

 Alle 

 4.3 Die Mitglieder müssen auf ihrer Website eine Datenschutzpolitik anführen und 
einhalten. 

 Alle 

 4.4 Die Datenschutzpolitik der Mitglieder muss Folgendes enthalten: die 
Mindestmenge an einzuhebenden Informationen, den Zweck der 
Datenerhebung, die Bedingungen, unter denen Daten offen gelegt werden 
können, und die eingesetzten Kontrollen zum Schutz der Datenvor unbefugter 
oder unnötiger Offenlegung. 

 Alle 
 

 

 4.5 Fremdsprachige Websites müssen die Datenschutzpolitik des Mitglieds in der 
entsprechenden Fremdsprache anführen. 

 Alle 

 4.6 Sieht das Registrierungsverfahren vor, dass die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vom Kunden akzeptiert werden müssen, so muss die 
Datenschutzpolitik des Mitglieds darin klar erläutert werden. Die Zustimmung 
des Kunden zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen muss erfolgen, bevor 
seine Registrierung erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

 Alle 

 4.7 Die Kunden können ihre vertraulichen Informationen einsehen und Änderungen 
von falschen Daten beantragen. 

 Alle 

 4.8 Das Mitglied unternimmt alle angemessenen Maßnahmen um sicherzustellen, 
dass alle vom Kunden bereitgestellten Daten immer auf dem neuesten Stand 
sind. 

 Alle 

 4.9 Die Arbeitsverträge aller Mitarbeiter, Manager und Vertreter enthalten eine 
Geheimhaltungsklausel, die die unbefugte oder unnötige Weitergabe von 
Kundendaten untersagt. 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 5 - RASCHE UND KORREKTE ZAHLUNGSABWICKLUNG 

 

 

RASCHE UND KORREKTE ZAHLUNGSABWICKLUNG 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder gewährleisten eine rasche und korrekte Bearbeitung von Gewinnen und 

Auszahlungsanträgen vorbehaltlich angemessener und erforderlicher Prüfungen und Verifizierungen. 
 

 
 KUNDENREGISTRIERUNG 

    

STANDARDS 5.1 Bei der Kundenregistrierung müssen vom Kunden die folgenden 
Mindestangaben verlangt werden: Name, Alter, Adresse sowie eindeutiger 
Benutzername und Passwort. 

PRODUKTE Alle 
 

 5.2 Registrierungs-, Einzahlungs- und Auszahlungsverfahren und die  dazu gehörigen 
Bestimmungen müssen den Kunden klar dargelegt werden. 

 Alle 

 5.3 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website der Mitglieder müssen 
darauf hinweisen, dass nur Kunden an Spiel- und Wettaktivitäten teilnehmen 
können, deren Gerichtsbarkeit dies gesetzlich erlaubt. 

 Alle 

 5.4 Die Mitglieder führen eine gesicherte Liste, die alle registrierten Kunden enthält.  Alle 

 5.5 Pro Kunde ist nur ein einziges Konto erlaubt.  Alle 

 
 AUSZAHLUNGSVERFAHREN UND NOTWENDIGE INFORMATIONEN  

    

STANDARDS 5.6 Die EGBA-Mitglieder gewährleisten eine unverzügliche und korrekte Auszahlung 
unter dem Vorbehalt der entsprechend nötigen Kontrollen und Verifizierungen. 

PRODUKTE Alle 
 

 5.7 Zahlungen an und von Kunden erfolgen durch ein förmlich festgelegtes 
Verfahren. 

 Alle 

 5.8 Auszahlungen an den Kunden erfolgen nach Erhalt der Aufforderung und der 
erfolgten Verifizierung innerhalb von 7 Tagen.  

 Alle 

 5.9 Die Ermittlung und die Korrektur von Time-outs erfolgt gemäß formell 
festgelegter Abläufe. 

 Alle 

 5.10 Alle Informationen bezüglich Ein- und Auszahlungen werden gespeichert und 
von den jeweiligen Beteiligten aufbewahrt. 

 Alle 

 5.11 Finanzielle Abstimmungen zu Aus- und Einzahlungen müssen kontrolliert und 
genehmigt werden. 

 Alle 

 5.12 Anfragen des Kunden zu seinem Konto werden unverzüglich bearbeitet.  Alle 

 
 SPERRUNG VON KUNDENKONTEN 

    

STANDARDS 5.13 Das Sperren von Kundenkonten erfolgt durch einen formell festgelegten Ablauf.  PRODUKTE Alle 

 5.14 Jedes unbestrittene Guthaben auf einem Konto, das von einem Mitglied 
gesperrt wurde, wird dem Kapitaleigentümer auf Anfrage vorbehaltlich der 
veröffentlichten Geschäftsbedingungen übertragen. 

 Alle 

 
 ABSICHERUNG DES KUNDENGUTHABENS 

    

STANDARDS 5.15 Die Mitgliederhaftung für Kundenguthaben wird gesondert und monatlich 
ermittelt. 

PRODUKTE Alle 
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 ABSICHERUNG DES KUNDENGUTHABENS 

    

 5.16 Das gesamte bei den Mitgliedern bestehende Kundenguthaben muss zu jedem 
Zeitpunkt durch liquide Mittel gedeckt sein. 

 Alle 

 
 INAKTIVE KUNDENKONTEN 

    

STANDARDS 5.17 Sofern ein Mitglied nach dem Prinzip verfährt, dass inaktive Kundenkonten 
aufgelöst werden, so müssen die Kunden vor der Auflösung des Kontos darüber 
informiert werden, und diese Vorgehensweise muss in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Mitglieds deutlich ausgewiesen werden. 

PRODUKTE Alle 

 5.18 Die Aufzeichnungen zu allen aufgelösten Kundenkonten werden aufbewahrt und 
Auszahlung von aufgelösten Konten sollen entsprechend der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Mitglieds abgewickelt werden. 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 6 - STRENGE UNABHÄNGIGE PRODUKTKONTROLLE  

 

 

STRENGE UNABHÄNGIGE PRODUKTKONTROLLE  

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich, ihr Glücksspiel- und Wettangebot regelmäßig einer unabhängigen, 

strengen Prüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass die Produkte stets auf faire und dem Zufallsprinzip 
unterliegender Weise und gemäß den veröffentlichten Regeln betrieben werden. 

 
 

 VERANTWORTUNG FÜR DIE PRODUKTKONTROLLE 

    

STANDARDS 6.1 Die EGBA-Mitglieder implementieren ein von der Unternehmensführung 
genehmigtes und unterstütztes Produktprüfungsverfahren, das die Produkte auf 
Fairness und Zufälligkeit prüft. 

PRODUKTE Alle, außer 
Sportwetten 

 6.2 Das Verfahren gewährleistet eine interne und eine externe Kontrolle der 
Produkte hinsichtlich Fairness und Zufälligkeit. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.3 Die Prüfung der Produkte auf Fairness und Zufälligkeit wird vor und nach 
Durchführung der Spiele bzw. Wetten vorgenommen. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.4 Alle wichtigen Änderungen werden individuell geprüft. Systemweite 
Regressionstests sind auf jährlicher Basis durchzuführen. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.5 Werden für Produkte Zufallszahlengeneratoren verwendet, sind diese 
zumindest einmal jährlich zu prüfen.  

 Alle, außer 
Sportwetten 

 
 PRÜFUNG DER PRODUKTE HINSICHTLICH ZUFÄLLIGKEIT 

    

STANDARDS 6.6 Der Ausgang der Spiele muss auf dem Zufallsprinzip beruhen, es sei denn, 
andere Spielregelen wurden klar festgelegt. 

PRODUKTE Alle, außer 
Sportwetten 

 6.7 Die Ausgabe eines Zufallszahlengenerators in Spielen muss 
nachgewiesenermaßen  
6.7.1 statistisch unabhängig und 
6.7.2 gleichmäßig über deren Bereich verteilt sein. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.8 Der Zufallszahlengenerator ist allgemein anerkannten Zufälligkeitstests zu 
unterziehen (Prüfung auf Konsistenz und Unabhängigkeit). 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.9 Die zur Startwerterzeugung verwendete Methode wird hinreichend detailliert 
beschrieben (ohne dabei geistige Eigentumsrechte zu verletzen), um ein 
Verständnis der angewandten Methode zu vermitteln. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.10 Eine neuerliche Startwerterzeugung wird nicht so ausgeführt, dass das Ergebnis 
vorhersehbar ist. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.11 An Slot-Games mit Einsätzen hat eine angemessene Anzahl von Kunden 
teilzunehmen.  

 Casino 

 6.12 Größere Gewinne aus Slot-Games sind zu verifizieren und an eine angemessene 
Anzahl von Kunden zu verteilen. 

 Casino 

 6.13 Wenn ein Spiel ein reales Gerät nachahmt,  
6.13.1 muss die optische Darstellung des Geräts den Funktionen des realen 

Geräts entsprechen.  
6.13.2 muss die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Fall eintritt, der des 

realen Geräts entsprechen, außer wenn der Kunde deutlich auf 
Abweichungen hingewiesen wird. 

 Alle, außer 
Sportwetten 
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 PRÜFUNG DER PRODUKTE HINSICHTLICH ZUFÄLLIGKEIT 

    

 6.14 Simuliert das Spiel mehrere reale Geräte, von denen man annimmt, dass sie 
unabhängig voneinander sind, muss auch jedes simulierte Gerät unabhängig 
vom anderen sein. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 6.15 Simuliert das Spiel reale Geräte, die keine Speicherung der vorausgegangenen 
Ereignisse vorsehen, muss die Simulation auch unabhängig von vorausgehenden 
Simulationen sein. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

 
 PRÜFUNG DES AUSZAHLUNGSPROZENTSATZES 

    

STANDARDS 6.16 Der Auszahlungsprozentsatz wird monatlich geprüft, um den an den Spieler 
ausgezahlten Gewinn anhand des theoretischen/geschätzten Gewinns zu 
verifizieren.  

PRODUKTE Casino 

 6.17 Die Aufzeichnungen der finanziellen Daten werden mit den Bewegungen auf 
den Mitglieder-/Kundenkonten abgestimmt, um die Vollständigkeit der Daten zu 
gewährleisten.  

 Casino 

 6.18 Der theoretische statistische Gewinnprozentsatz eines speziellen Spieltyps darf 
nicht geringer ausfallen als jener für das entsprechende Spiel im αfree playά-
Modus. 

 Casino 

 
 SPIELREGELN 

    

STANDARDS 6.19 Spielregeln müssen dem User zur Verfügung stehen und jährlich überprüft 
werden. 

PRODUKTE Alle 

 6.20 Fremdsprachige Websites müssen soweit wie möglich versuchen allen Usern 
Hilfe und Information in der jeweiligen Fremdsprache bereitzustellen. 

 Alle 

 6.21 Der Aufbau und Verlauf von Spielen muss den angegebenen Spielregeln genau 
entsprechen und darf von diesen Regeln nicht abweichen. 

 Alle 

 6.22 Änderungen von Regeln und Auszahlungstabellen dürfen nicht rückwirkend 
vorgenommen werden. 

 Alle 

 6.23 Ein αKnapp danebenά-Spielergebnis darf nicht fälschlicherweise als solches 
angezeigt werden, indem ein verlorener Ausgang mit einem anderen verlorenen 
Ausgang ersetzt wird. 

 Alle, außer 
Sportwetten 

STANDARDS 6.24 Spiele, die nicht gänzlich unabhängig vom früheren Spielverlauf sind (d. h. sich 
über verschiedene Spielstadien hinweg verändern), müssen 

6.24.1 dem User klar anzeigen, welche Spielregeln im aktuellen Spielstatus 
gelten.  

6.24.2 dem User ausreichend Informationen geben, die es ihm ermöglichen, 
den aktuellen Status in Bezug auf die Auslösung der nächsten 
Spielveränderung abzulesen. Werden beispielsweise im Spiel 
Spielmarken gesammelt, so muss neben der Anzahl der bis zum 
aktuellen Zeitpunkt gesammelten Spielmarken auch die Anzahl der 
noch fehlenden Spielmarken angegeben werden, die nötig ist, um die 
Spielveränderung auszulösen. 

PRODUKTE Alle 

 6.25 Gratis-Spielangebote dürfen User nicht in die Irre führen. Mitglieder, die sowohl 
Gratis-Spiele als auch Echtgeldspiele anbieten, müssen gewährleisten, dass die 
Gratis-Spiele die Gewinnchancen, Regeln und das Verhalten der Echtgeldspiele 
widerspiegeln. 

 Alle 
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 MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG VON GEHEIMEN ABSPRACHEN UND BETRUG 

    

STANDARDS 6.26 Vorsorge- und Aufdeckungsmethoden bzw. -Techniken werden eingerichtet, um 
die Möglichkeit des Betrugs durch geheime Absprachen (externer Austausch von 
Informationen zwischen verschiedenen Spielern) zu verhindern. 

PRODUKTE Poker 

 6.27 Pokerrooms dürfen keine Software (z.B. Pokerautomaten, die Online-Poker 
ohne menschlichen oder mit wenig menschlichem Eingriff spielen) verwenden, 
die eine gesteigerte Spielertätigkeit vortäuscht oder irreführende Informationen 
über die Beliebtheit der Website zur Verfügung stellt. 

 Poker 

 6.28 Mitglieder dürfen die Verwendung von Automaten oder anderen Hilfsmitteln in 
Pokerrooms durch Spieler zur Erlangung eines Vorteils gegenüber anderen 
Spielern nicht erlauben. Dies ist aufmerksam zu überwachen jeglicher Einsatz 
solcher Automaten und Hilfsmittel zu beenden.  

 Poker 

 



EGBA STANDARDS 

 

© EGBA 2009 - Haftungsablehnung: In Zweifelsfällen gilt der Original-Wortlaut der englischen Originalversion. 

  20 
 

 

 

EGBA-STANDARDS PRINZIP 7 - ETHISCHES UND VERANTWORTUNGSVOLLES MARKETING 

 

 

ETHISCHES UND VERANTWORTUNGSVOLLES MARKETING 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder sind bestrebt, ausgewogene Werbe- und Marketing-Kampagnen durchzuführen, die im 

Einklang mit verantwortungsvollen Glücksspiel- und Handlungsprinzipien stehen. 
 

 
 VERANTWORTUNGSVOLLE WERBE- UND MARKETINGSTRATEGIEN DER MITGLIEDER 

    

STANDARDS 7.1 Werbeanzeigen müssen faktisch richtige Informationen enthalten und dürfen 
nicht falsch oder irreführend sein, insbesondere in Bezug auf Gewinne von 
Kunden. 

PRODUKTE Alle 

 7.2 Werbeanzeigen dürfen Minderjährige nicht zum Spielen oder Wetten verleiten 
und nicht in Medien erscheinen, die eindeutig auf Minderjährige abzielen. 

 Alle 

 7.3 Werbeanzeigen und Promotion-Inhalte müssen im Einklang mit den 
Grundsätzen verantwortungsvollen Spielens stehen. 

 Alle 

 7.4 Werbeanzeigen dürfen keine falschen Darstellungen enthalten, die die 
Geschäftstätigkeit oder den Firmenwert Dritte schädigen könnten. 

 Alle 

 7.5 Mitglieder dürfen nicht wissentlich ς weder direkt noch über Drittparteien ς 
unerwünschte Werbung (d. h. Spam) verteilen. 

 Alle 

 7.6 E-Mails und SMS-Werbeanzeigen müssen eine Funktion enthalten, über welche 
diese abbestellt werden können. 

 Alle 

 7.7 Die für Werbeaktionen geltenden Teilnahmebedingungen müssen deutlich 
angegeben werden und dürfen nach dem Wettvorgang nicht unangemessen 
verändert werden. 

 Alle 

 7.8 Die Teilnahmebedingungen für Werbeaktionen müssen das Datum und die 
Uhrzeit ihrer letzten Veröffentlichung tragen. 

 Alle 

 
 VERANTWORTUNGSVOLLE WERBUNG UND MARKETING DURCH DRITTPARTEIEN 

    

STANDARDS 7.9 Mitglieder müssen sicherstellen, dass angeschlossene Unternehmen bzw. 
Drittparteien, die in ihrem Namen werben, Kenntnis von den EGBA-Standards 
haben und die entsprechenden Vorkehrungen treffen, um diese zu befolgen. 

PRODUKTE Alle 

 7.10 Erlangt das Mitglied Kenntnis von einer Zuwiderhandlung gegen die EGBA-
Standards durch ein angeschlossenes Unternehmen bzw. durch Drittparteien, 
hat es angemessene Schritte zur Beendigung dieser Zuwiderhandlung zu 
unternehmen oder den Vertrag mit dem angeschlossenen Unternehmen bzw. 
Drittparteien zu beenden. 

 

 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 8 - BEKENNTNIS ZUR KUNDENZUFRIEDENHEIT UND KUNDENSERVICE 

 

 

BEKENNTNIS ZUR KUNDENZUFRIEDENHEIT UND KUNDENSERVICE 

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich gegenüber ihren Kunden zur Bereitstellung eines unterhaltsamen 

Spielerlebnisses mit der Möglichkeit, rund um die Uhr auf einen Kundenservice zuzugreifen, der die zeitnahe 
Beilegung von Streitigkeiten gewährleistet. 

 
 

 KUNDENSERVICE UND BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 

    

STANDARDS 8.1 Die Websites der EGBA-Mitglieder müssen Kontaktinformationen zur Beilegung 
von Beschwerden und Streitigkeiten aufweisen. 

PRODUKTE Alle 

 8.2 Kunden müssen die Möglichkeit haben, rund um die Uhr Beschwerden und 
Streitfälle vorzubringen. 

 Alle 

 8.3 Für fremdsprachige Websites soll, sofern möglich, allen Usern Hilfe und 
Beratung bei Beschwerden und Streitfällen in der jeweiligen Fremdsprache 
bereitgestellt werden. 

 Alle 

 8.4 Die Beilegung sowie auch die Weiterführung einer Kundenbeschwerde erfolgt 
gemäß den formell festgelegten Verfahren.  

 Alle 
 

 8.5 Die Mitglieder haben Kopien der Kundenkorrespondenz bezüglich Beschwerden 
und Streitfällen aufzubewahren. 

 Alle 

 
 SCHLICHTUNG DURCH DRITTPARTEIEN 

    

STANDARDS 8.6 Eine unabhängige Drittpartei steht zur Vermittlung in oder Beilegung von 
Streitfällen, die von Mitgliedern oder ihren Kunden vorgebracht werden, zur 
Verfügung. 

PRODUKTE Alle 

 8.7 Diese Drittpartei hat jedwede Kundenkorrespondenz bezüglich eines Streitfalls 
aufzubewahren. 

 Alle 
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EGBA-STANDARDS PRINZIP 9 - VERANTWORTUNGSVOLLE PRAKTIKEN IN EINER SICHEREN UND 
ZUVERLÄSSIGEN UMGEBUNG 

 

 

VERANTWORTUNGSVOLLE PRAKTIKEN IN EINER SICHEREN UND ZUVERLÄSSIGEN UMGEBUNG  

 
PRINZIP Die EGBA-Mitglieder bieten ihr Glücksspiel- und Wettangebot in einem kontrollierten Rahmen an, der im Einklang 

mit Best-Practice-Methoden auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet ist. 
 

 
 REGELUNG UND VERANTWORTUNG 

    

STANDARDS 9.1 Die EGBA-Mitglieder bestellen einen EGBA-Beauftragten, der die endgültige 
Verantwortung für die Einhaltung der in den EGBA-Standards festgelegten 
Kontrollen übernimmt.  

PRODUKTE Alle 

 9.2 Der bestellte EGBA-Beauftragte besitzt die erforderlichen Machtbefugnisse 
innerhalb der Mitgliedsorganisation, um sicherzustellen, dass erforderliche 
Maßnahmen, Verfahren und Bestimmungen für die Einhaltung der Standards 
entwickelt, implementiert und aufrechterhalten werden.  

 Alle 

 9.3 Der bestellte EGBA-Beauftragte gewährleistet, dass Schulungen und Programme 
zur Mitarbeitersensibilisierung, wie in den EGBA-Standards festgelegt, jährlich 
oder öfter, falls vom Mitglied so gefordert, durchgeführt werden.  

 Alle 

 
 UNABHÄNGIGES KONTROLL- UND BERICHTSYSTEM 

    

STANDARDS 9.4 Die EGBA-Mitglieder verpflichten sich zu einer jährlichen Betriebsprüfung durch 
eine unabhängige Drittpartei, um die Einhaltung der EGBA-Standards zu prüfen.  

PRODUKTE Alle 

 9.5 Der bestellte EGBA-Beauftragte besitzt die Verantwortung und die Befugnis, der 
Geschäftsführung jährlich über die Einhaltung der EGBA-Standards zu berichten.  

 Alle 

 9.6 Die unabhängige Drittpartei hat dem EGBA-Vorstand jährlich über die Erfüllung 
der Standards durch die Mitglieder zu berichten.  

 Alle 

 
 FINANZIELLES UMFELD UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 

    

STANDARDS 9.7 Die EGBA-Mitglieder müssen sich zu einer jährlichen Prüfung ihres 
Jahresabschlusses und ihrer Konten durch ein anerkanntes externes 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen verpflichten. 

PRODUKTE Alle 

 9.8 Die EGBA-Mitglieder verwalten ihre Aufzeichnungen so, dass eine pünktliche 
Aufbereitung des Jahresabschlusses möglich ist.  

 Alle 

 9.9 Die EGBA-Mitglieder haben ihre Aufzeichnungen zu finanziellen Transaktionen 
gemäß der Aufbewahrungsregeln der entsprechenden Gerichtsbarkeit 
aufzubewahren. 

 Alle 

 
 RECHTLICHES UND REGULATORISCHES UMFELD 

    

STANDARDS 9.10 Die Websites der EGBA-Mitglieder müssen den Namen des Mitglieds und die 
Adresse seines eingetragenen Firmensitzes anführen. 

PRODUKTE Alle 

 9.11 Die EGBA-Mitglieder müssen eine gesetzmäßige Betreiberlizenz von einer 
seriösen europäischen Kontrollbehörde besitzen. 

 Alle 
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 RECHTLICHES UND REGULATORISCHES UMFELD 

    

 9.12 Die Websites der EGBA-Mitglieder müssen gut sichtbar die Lizenz vergebende 
Gerichtsbarkeit anführen, auf deren Grundlage Spiel- und Wettaktivitäten 
stattfinden. 

 Alle 

 9.13 Die EGBA-Mitglieder haben einen EGBA-Beauftragten zu bestellen, der die 
endgültige Verantwortung für die Einhaltung der lizenzierenden Gerichtsbarkeit, 
sofern notwendig, hat.  

 Alle 

 9.14 Die Websites der EGBA-Mitglieder müssen gut sichtbar die für Spiel- und 
Wettaktivitäten geltenden Geschäftsbedingungen anführen. 

 Alle 

 9.15 Die für Spiel- und Wettaktivitäten geltenden Geschäftsbedingungen müssen das 
Datum ihrer letzten Veröffentlichung tragen. 

 Alle 

 
 INFORMATIONSSICHERHEIT 

    

STANDARDS 9.16 Es werden Schutzmaßnahmen und -verfahren festgelegt und alle betroffenen 
Mitarbeiter darüber informiert. Diese werden zumindest einmal jährlich bzw. 
bei einer wesentlichen Änderung überprüft.  

PRODUKTE Alle 

 9.17 Schutzmaßnahmen und -verfahren werden implementiert. Risikobasierende 
interne und externe Sicherheitsüberprüfungen werden zumindest einmal 
jährlich bzw. bei einer wesentlichen Änderung durchgeführt.  

 Alle 

 9.18 Virusscanner und/oder Sicherheitssoftware werden auf allen relevanten 
Informationssystemen installiert. Diese Programme werden regelmäßig 
aktualisiert, um neue Viren erkennen zu können. 

 Alle 

 9.19 Es werden Kontrollen zur Erkennung von Änderungen in den 
Informationsverarbeitungssystemen eingerichtet, um das Sicherheitsrisiko bzw. 
Systemausfälle zu reduzieren.  

 Alle 

 9.20 Die Identität jedes Kunden wird mittels einer Kontokennung und eines 
Kontopassworts bzw. auf andere gleichwertige oder sicherere Art und Weise 
(z. B. durch digitale Zertifikate) vor der Zulassung zur Teilnahme an Glückspielen 
und Wetten überprüft. 

 Alle 

 9.21 Alle Einzahlungen, Auszahlungen und Ausgleichsgeschäfte der Kunden 
unterliegen einer strengen Sicherheitskontrolle und werden in einem 
Systemprotokoll festgehalten. 

 Alle 

 9.22 Die Identität jedes Systembenutzers wird mittels einer Kontokennung und eines 
Passworts bzw. auf andere gleichwertige oder sicherere Art und Weise vor dem 
Systemzugang überprüft. 

 Alle 

 
 KONTINUITÄTSPLAN UND KRISENMANAGEMENT 

    

STANDARDS 9.23  Backup- und Wiederherstellungssysteme müssen eingerichtet sein, um die 
regelmäßige Sicherung der Daten und Informationen (z. B. 
Zugangsinformationen und finanzielle Informationen) und im Falle eines Ausfalls 
die Wiederherstellung der Daten und Informationen zu gewährleisten. 

PRODUKTE Alle 

 9.24 Kritische Daten und Informationen müssen täglich gesichert und extern 
gespeichert werden. 

 Alle 

 9.25 Die Verantwortlichkeiten für und die Verfahren zum Backup und zur 
Wiederherstellung müssen eindeutig zwischen den Softwareprovidern und den 
Mitgliedern geregelt sein. 

 Alle 

 9.26 Das System muss in der Lage sein, sämtliche für die Beendigung eines 
unvollständigen Spiels erforderlichen Informationen wiederherzustellen. 

 Alle 

 9.27 Das System muss es Usern ermöglichen, unterbrochene Spiele innerhalb eines  Alle 
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 KONTINUITÄTSPLAN UND KRISENMANAGEMENT 

    

angemessenen Zeitraums zu beenden, unabhängig davon, ob dem Problem eine 
Verbindungsunterbrechung mit dem Gerät des Users oder eine Systemstörung 
zugrunde liegt. 

 9.28 Alle Transaktionen in Verbindung mit Kundengeldern müssen im Fall eines 
Ausfalls oder einer Störung durch das System wiederherstellbar sein. 

 Alle 

 9.29 Ein Mitglied kann Zahlungen, die weitere Nachforschungen erfordern, 
zurückhalten, wenn Gründe zur Annahme vorliegen, dass eine Unterbrechung 
stattgefunden hat oder ein Geschäftsvorgang illegal beeinflusst wurde. 

 Alle 

 
 SOFTWARE-ENTWICKLUNG UND -WARTUNG 

    

STANDARDS 9.30 Es ist ein Verfahren zur Softwareentwicklung und -anwendung festzulegen, zu 
dokumentieren und zu implementieren. 

PRODUKTE Alle 

 9.31 Alle Unterlagen bezüglich der Software und ihrer Anwendungsentwicklung 
müssen für die gesamte Produktlebensdauer zur Verfügung stehen. 

 Alle 

 9.32 Kontrollverfahren für Änderungen werden gemäß der Änderungspolitik 
implementiert und decken folgende Schwerpunkte mit ab:  
9.32.1 Zulassungsverfahren für Softwareänderungen 
9.32.2 Regeln für Notfalländerungen 
9.32.3 Methoden für das Prüfen und die Integration von Änderungen 
9.32.4 Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Entwicklern, der 

Qualitätssicherung, dem Integrationsteam und den Usern 
9.32.5 Verfahren zur Sicherstellung, dass technische Unterlagen und 

Anwenderunterlagen entsprechend der Änderung aktualisiert werden 

 Alle 

 9.33 Die Testumgebung ist technisch und organisatorisch vom Live-System zu 
trennen.  

 Alle 
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ANHANG A  

 
 

VERBESSERTE STANDARDS  

 
 Die folgenden Standards wurden vor kurzem vom EGBA-Vorstand approbiert und ersetzen die oben genannten 

Standards mit derselben Nummer.  
 

 
STANDARDS 1.27        Die entsprechenden Vertragsbedingungen von Drittparteien und 

Geschäftspartner sollen dem Mitglied das Recht  zur Kündigung des Vertrags 
verleihen, wenn das Verhalten der Drittpartei im Widerspruch zum  
Maßnahmenprogramm für verantwortungsvolles Spielen und Wetten des 
Mitglieds steht (angenommen im März 2009) 

PRODUKTE Alle 
 

 2.12      Das Spielen und Wetten durch Minderjährige soll durch häufige Überprüfung 
der Userdaten regelmäßig überwacht werden, um die Befolgung der 
Altersbeschränkung sicherzustellen (angenommen im März 2009).  

 Alle 

 7.6      Emails, SMS- und Bonus-Anzeigen müssen eine Funktion zur Abmeldung oder 
Abbestellung beinhalten (angenommen im März 2009). 

 Alle 

 7.11      Direkte Werbeanzeigen und Werbemitteilungen an den Kunden müssen, soweit 
dies praktikabel ist, einen Hinweis auf das Teilnahmeverbot von Personen 
unter 18 bzw. 21 Jahren enthalten (angenommen im März 2009).  

 Alle 

 


